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6˙⁷ der heiligen Meſſe anzuſchen⸗ In der That ragen 10
auch auf der erſten vollſtändigen Darſtellung der Celebration aus
jener 0 der Celebrant und die fungierenden Diaconen den
Manipel, wir meinen die Darſtellung der Celebration In der nter⸗
kirche von Clemente Qus dem 11 Jahrhundert.

Faſſen wir das eſultat unſerer Unterſuchung zuſammen, ſoiſt eS recht beſcheiden: wahrſcheinlich entwickelte ſich der
Manipel, ohne 16 als Schnupftuch gedient 3 u haben, 11
dem IMm Alterthume Qu Im profanen Leben) gebräuchlichenTuche, mit dem die nächſten Diener des Altares beim
nfaſſen eiliger Gegenſtände zum Ausdrucke der
ur ihre Hände verhüllten, und zwar erfolgte dieſe Ent⸗
wickelung, we möglicherweiſe Unter dem Einfluſſe der Conſular⸗
mappa geſchah in der zweiten Hälfte des ſiebenten oder der erſtenHälfte des en Jahrhunderts zuerſt n der römiſchen Kirche.

Paſtoral⸗Fragen und JTülle
(Reſtitutionsfall.) Cajus verlegt ſich, reich zuwerden, aufs Börſenſpiel durch einen jüdiſchen Vermittler. Statt

gewinnen, verliert immer mehr und mehr Da die Zahlungen
der Differenzen durch den Vermi  er ge  ehen, ſtellt Aju zu deſſenBefriedigung Wechſel aus, ohne jedoch ber den ganzen Verlauf des
Börſenſpieles Controle zu führen und 3u erhalten. Außerdem hatſich ajus noch mit andern Schulden bei verſchiedenen Gewerbs⸗
und Kaufleuten eld  E Noch bevor ER das Börſenſpiel begann,erwarb eTr/ ein Landgut, welches ſeiner damaligen raut, jetztGattin, ſchenkte, ohne es jedo gerichtlich auf deren Namen umſchreibenlaſſen zu können.

etzt iſt ETL von ſeinen Schulden faſt erdrückt. Sollte er
jetzt alles zahlen und würde PS zum gerichtlichen Zwange kommen,
0 würde Aju einfach den Bettelſtab gebracht. Sonſt Offt er
mit der Zeit, annähernd wenigſtens, alle ſeine Schulden abzahlen
3u können und iſt dazu auch gewillt. Es rãg ſich nun  *

Darf EL das ſeiner Frau geſchenkte Gut jetzt auf deren
Namen gerichtlich umſchreiben laſſen, und bleibt dieſes Gut, beziehungs⸗weiſe deſſen Einkünfte, haftbar für die Deckung der Schulden des

ajus
Darf aju auch ſein nderes Vermögen auf den Namen

ſeiner Frau umſchreiben laſſen S gerichtlich unantaſtbar zu machen?ſt dem jüdiſchen Vermittler gegenüber im Gewiſſenverpflichtet, die ganzen Börſenſchulden, und zwar Capital und Zinſenzahlen, oder hat EL nicht run ſich für beſchwindelt anzuſehen?Wen muſs Aju zuerſt befriedigen, jenen jüdimittler oder die andern Gläubiger?
chen Ver⸗
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Antwort Es muſs vorausgeſetzt werden, daf aju

jene ſeiner Frau geſchenkte Gut bezahlt hat, daſs alſo nicht etwa
der Verkäufer noch ein dingliches Recht dasſelbe beſitze; on
würde was für die folgenden Fragen zu beachten iſt der
Verkäufer aus jenem Ute zuerſt zu befriedigen ſein Es wäre
übrigens [Sdann auch chwer einer gerichtlichen Umſchreibung
auf den Namen der Frau ſchreiten, ohne daſs der ehemalige
Verkäufer Garantie verlangte. ſt nun jene Gut damals, als die
Vermögensverhältniſſe des Aju noch nicht durch das Börſenſpiel
ruiniert gekauft und bezahlt, ſo konnte aju dasſelbe iM
kéwiſſen ruhig ſeiner Braut ſchenken; un eS einmal thatſächlich
geſchenkt iſt, ihm Iim Gewiſſensforum ni Im Wege, jetzt die
gerichtliche Umſchreibung vorzunehmen, dieſelbe geſetzli geſchehen
kann, ſelb mit der Vorausſicht, daſs lSdann die Gläubiger des
Cajus nicht ſofor jene Zahlung erhalten, welche ſie onſt würden
erhalten haben; denn jene Gut iſt eigentlich nicht mehr Eigenthum
des ajus, ondern ſeiner jetzigen Frau, und dieſe iſt für die per  —
ſönlichen Schulden des Aju nicht haftbar Indirect würden
aber die Einkünfte des Ute mit zur Schuldendeckung beizutragen
aben, weil aju aus ſeinem übrigen Vermögen chwerlich mehr
dasjenige aufwenden darf ſeinem und ſeiner Familie ſtandesmäßigen
Unterhalt, wie bisher, ondern zu deſſen Beſtreitung wohl auf die
Einkünfte des Ute ſeiner Frau anzuweiſen ſein ird 1es
ſo mehr, wenn bezüglich ſeines übrigen ermögens Kunſtgriffe
gebrauchen würde, welche dasſelbe den Händen V.ꝰ ͤ
entzie

einer BI
Das Uebertragen des übrigen Vermögens ſeitens Cajus an

ſeine Frau iſt ſich, auch wenn ES geſetzli noch möglich ſein ſollte,
eine Beeinträchtigung der Gläubiger, weil dieſe dadurch in die Un
möglichkeit verſetzt werden, ihre Rechte auf Zahlung ihrer Uthaben
geltend zu machen, und wäre Qher inſofern als Ungerechtigkeit 3
verurtheilen. So muſs eS in Wirklichkeit auch verurtheilt werden,
falls die Abſicht vorliegen ollte, die Gläubiger n ihrem E
ſchmälern. Wenn jedo jener Kunſtgriff das geeignete ittel iſt, die
Geſammtheit der Gläubiger in nicht langer Zeit befriedigen 3
können, während onſt das Vermögen etwa von den echſel⸗
ſchulden zugunſten des Udiſchen Gläubigers verzehrt würde und
gerade die bedürftigeren Gläubiger ihr Uthaben gebracht würden:
ſo dürfte Iim Gewiſſensforum jener Kunſtgriff nicht als ungerecht und
unerlaubt bezeichnet werden müſſen, falls ES geſetzli noch ausführbar
iſt Er diente dann nuLr zur Verhütung von Schaden der Berechtigten.

und Der jüdiſche Vermittler hat ſeine Forderungen
nicht unmittelbar aus den Differenzgeſchäften, ſondern aus der für
aju geleiſteten Zahlung und aus den von jenem ausgeſtellten
Wechſeln. Gerichtlich wird alſo aju die Zahlung amm
den üblichen Zinſen leiſten müſſen; 3u übermäßigen Zinſen iſt



Iim Gewiſſen nicht verpflichtet. Beſchwindelung kann nicht präſu⸗miert, ondern muſs bewieſen werden.
V  J  edoch dürfte einestheils mit Rückſicht darauf, daſs der jüdiſcheVermittler weit reicher iſt, als die andern Gläubiger des ajus,alſo einen etwaigen Verluſt weniger empfindet und anderntheilsmit Rückſicht auf th geſchehene Beſchwindelung, fallsleſe Muthmaßung begründet iſt, die Zahlung zuerſt die andern

Gläubiger, und letzter Stelle den jüdiſchen Vermittler erfolgen.Ausführbar iſt dies aher nUur, enn das Vermögen des aju ſichder gerichtlichen Beſchlagnahme entziehen
Valkenburg (Hollan Auguſt 2
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II (Beantragte Miſchehe einer Katholikin tit

einem von ſeiner Frau ge  ledenen Proteſtanten.Die katholiſche Lälia aus Oberöſterreich will den Proteſtanten PhilibertAus Niederöſterreich heiraten, deſſen proteſtantiſche Frau Silvia ſich
von ihm E  n und einen andern zur hat

W EHinderniſſe ſtehen dieſem Eheantrag genAnt Der beantragten Eheſchließung zwiſchen Philibertund GL vor allem das verbietende Hindernis der 9Emiſchten Religion, welches wiſchen katholiſchen und nichtkatholiſchen Chriſten beſteht, Von dieſem Hinderniſſe kann
aber dispenſiert werden, wenn wichtige Gründe vorhanden ſind und
die Ehewerber die von der Kirche geforderten QAutelen leiſten Jedoch
enn die Ehe zwiſchen Philibert und Silvia In giltiger Elſe 9e⸗chloſſen worden iſt, ſo liegt hier noch ein anderes Hindernis vor,nämlich das trennende Hindernis des Ehebandes, das durchdie vom proteſtantiſchen oder politiſchen Ehegericht ausgeſprocheneScheidung nicht gehoben wurde, 12, ſo ange Silvia am eben iſt,überhaupt nicht gehoben werden kann, da * göttlichen Rechtes iſtEs muſs alſo unterſucht werden, ob die betreffende Ehe eine giltige
var oder nicht. Dieſe Ehe iſt un giltiger eiſe eingegangen worden,
enn die Nupturienten die Abſicht hatten, eine chriſtliche Ehechließen (was vorausgeſetzt wird, enn nicht das Gegentheil be
wieſen werden kann) und enn kein canoniſches Hindernis entgegen⸗tand, da auch ni

atholiſche Chriſten der kirchlichen Ehegeſetzgebungunterworfen ſind Jedo vorausgeſetzt, daſs m unſerem Falle kein
nderes trennendes Hindernis vorliegt, ſcheint doch das Hindernisder Clandeſtinität vorhanden 3u ſein, da in Niederöſterreich das
tridentiniſche Deeret „Tametsi“ rechtmäßig verkündet worden iſt und
die betreffenden Nupturienten er nicht vor dem katholiſchen Pfarrerihre Einwilligung rklärt haben Es räg ſich aher, ob jene Decret
auch für die Proteſtanten verbindende Kraft habe. les iſt einmal
gewiſs, daſs eine ausdrückliche Befreiung der Proteſtanten von der
Befolgung des tridentiniſchen ecrete. ſich nicht nachweiſendedo hervorragende Canoniſten behaupten, daſs clandeſtine Ehen

Linzer „Theol.⸗prakt. Quarta  rift“ 1898.


